
SCHILESWIG-1-IOLSTEINISCHER LANDTAG 

14. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Jost de Jager (CDU) 

und 

der Landesregierung - Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Kultur -

Kommunaler Schulbaufonds 

Nein. 

Entfällt. 

1. Trifft es zu. daß die Mittel des Kommunalen Schulbaufonds künftig 
von der Investitionsbank Schleswig-Holb1ein verwaltet werden 
sollen? 

Wenn ja: 

2. Ab wann ist diese Regelung vorgesehen? 

3. Werden weiterhin Zuschlisse für Sohulbaurnaßnahmen gewährt 
oder nur noch Zinszuschüsse für bei der Investitionsbank aufzu­
nehmende Darlehen? 
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Es werden im Rahmen des Kommunalen Schulbaufonds weiterhin 
Zuschüsse gewährt werden. 

4, \fller 1Nird künftig die Entschf.~dungen treffen, we!Ghe Projekte zu 
föndem sind? 

a) Das Bildunt~smtnlsteriLim odf'!f 
b) die lnvf~stltionsbank? 

Die Errtscheidung über die FördE<rung von Schulbaumaßnahmen im Rah­
men des Kommunalen Schulbaufonds wird weiterhin das Ministerium lür 
Bildung, Wissenscha!t, Forsr;hung und Kuttur des Landes Schleswig-Hol­
stein traffort 

Nein. 

5. Wird der Kommunale Schulbaufonds künftig als haftendes Eigen-· 
kapital der LanderJJank genutzt und wie hoch ist die Gebühr, die 
di€f lnvestltbnst'tßnk Wr dic~.te Nutzung an den Kormnunalen 
Scht.llbaufond~j cntric~·1tet? 

6. Wie ist di-~.~ Erklärung von Staa.tssekretär Stegn•:;;.r x.u verstehen., 
daß Bankgebühre-n von d~~n zusätzlichen Schulbaumitteln, z.B. 
von EU-Geldern, ab{;)(lzogen wUrd.~n? 

Staatssekretär Dr. Stegner hat in einem Güspräch mit Vertreterinnen 
und Vertretürn der Landkreise und kreisfreien Städte sowie der kommu­
nalen Landesverbände am 29. März 1999 und in der Pmssekon!•3renz 
am 31. März 1999 ausgeschlossen, daß Bankgebühren, die bei noch zu 
entwickelnden alternativen Finanzierungskonzepten in Ergänzung zum 
Kommunalen Schulik'lLifonds ggt entstehen, den Kommunalen Sctlul­
baulonds belasten werden. Diese würden anderweitig zu finanzieren 
sein; nicht jedrx.:ll mit Geld•,;rn, die aus EU-Programmen stammen. 

1. ~telchc~s EU-Pro~~rarnm läßt die Finanz!erung von Bankgebühl'en 
odo2-'l'' Zins·en für aufgenomm&>ne Darlehen zum Schulbau zu und 
wio lnutf::t die hiv?rWr einschl;~uigH Richt.linie? 

Hier ist ~;ein solches EU-Prül&ramm bekannt. 
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8: Zu welchen Darlehenskonditionen erwirbt die Investitionsbank 
Schleswig-Holstein Mittel bei der Kreditanstalt lür Wiederaufbau 
und zu wel<:hen Konditionen sollen sie an die Kommunen für den 
Schulbau weitergegeben werden? 

Dies ist :zur Zeit noch offen. 

9. Wie hoch ist die Gesamtsumme in Vorjahren genutzter Verpllich­
tungsermächtigungen, die mit dem Haushaltsansatz 1999 in Höhe 
von 60 Mio. DM eingelöst werden muß? 

Aus dem Haushaltsansatz 1 999 sind folgende Verpflichtungsermäcflti­
gungen aus Vorjahren einzulösen: 

1997 20.000.000,-- DM 

1998 17.500.000,- DM 
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